
Gültigkeit ärztlicher Atteste
Beitrag von „Moebius“ vom 19. Mai 2006 09:34

Ich denke, hier muss man zwei Dinge unterscheiden: die Schweigepflicht und das "drüber lustig
machen". Als Lehrer kann ich meine Kollegen durchaus über häusliche Probleme,
gesundheitliche Probleme, etc. meiner Schüler informieren. Vorraussetzung ist allerdings, dass
diese Probleme von Relevanz für die informierten Kollegen sind, es darf also nicht um "Klatsch
und Tratsch" gehen, sondern um Sachliche Information über Dinge, die ich im Unterricht und in
meinem Umgang mit meinem Schüler berücksichtigen muss. In diesem Fall würde ich da keinen
Verstoß gegen die Schweigepflicht sehen.
"Sich drüber lustig machen" ist natürlich in keinem Fall in Ordnung.
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